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Neueste Themen 






Betriebsprüfungen der ZollverwaltungRechte und Pflichten bei Betriebsprüfungen – die „digitalisierte“ Prüfung des Zolls mittels der Analyse-Software IDEA







Ausfuhrverantwortliche im UnternehmenExportkontrolle ist Chefsache! Verantwortung und Haftung beim Export







Exportabwicklung PraxisworkshopProfessionelle und effiziente Ausfuhr in ein Drittland an einem konkreten Beispiel







Bußgelder und andere Sanktionen nach dem LieferkettensorgfaltspflichtengesetzRisiken vorbeugen und Umgang mit dem BAFA






	TermineAktuelle Schulungstermine
Wann finden die nächsten AWA-Schulungen statt? Diese Frage beantwortet Ihnen unsere Terminübersicht, die Ihnen alle kommenden Seminar- und Webinartermine auflistet. Die vielfältigen Filterfunktionen helfen Ihnen dabei, die gewünschte Schulung zu finden.




Neueste Termine 



08Apr´24



Online/Deutschland
Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) – Der neue Emissionshandel für Importe



10Apr´24



Online/Deutschland
Bußgelder und andere Sanktionen nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz



22Apr´24–23Apr´24



Münster/Deutschland
Sicherheitstraining für Mitarbeitende, die im Ausland eingesetzt werden



23Apr´24



Online/Deutschland
Zoll für Einkäufer 360°





	LevelWelche Schulung ist die richtige für mich?
Alle Seminare und Webinare der AWA sind in Level unterteilt, die sich an den unterschiedlichen Vorkenntnissen der Teilnehmenden orientieren. So finden Sie leicht die Schulung, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.
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	ZollfachkraftFortbildung für Zollsachbearbeiter/-innen
Die AWA hat eine Fortbildung im Zollbereich konzipiert, die auf dem Zoll-Kompetenzrahmen der Europäischen Union basiert. Die Fortbildung richtet sich an Zollsachbearbeiter/-innen in Unternehmen und schließt mit einem institutsinternen Abschluss ab.
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	Anreise und AufenthaltIhr Weg zu uns
Die AWA ist in Deutschland an zwei Standorten vertreten: in Münster (Westf.) und in München. Erfahren Sie, wie Sie uns am besten erreichen und welche Hotels in der Nähe der AWA liegen.



Der Anreise-Service der AWA
Mit den Kooperationsangeboten der AWA und der Deutschen Bahn sowie der Lufthansa Group Partner reisen Sie entspannt und vergünstigt zu Ihren AWA-Schulungen.
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	Anforderungen und AblaufWie kann ich an einem Webinar teilnehmen?
Um an einem Webinar teilzunehmen, benötigen Sie nicht viel Ausrüstung. Vor der Teilnahme sollten Sie jedoch einige technische Voraussetzungen klären. Informieren Sie sich über die Systemvoraussetzungen und wie Sie vor der Anmeldung zum Webinar überprüfen können, ob die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.



Ist mein System für die Teilnahme geeignet?
Um bereits im Vorfeld eines Webinars zu prüfen, ob Ihr System für die Teilnahme geeignet ist und eine Verbindung einwandfrei hergestellt werden kann, finden Sie nachfolgend hilfreiche Links:



Systemanforderungen GoToWebinar
Verbindungstest GoToWebinar
Systemanforderungen Microsoft Teams
Verbindungstest Microsoft Teams





	Förderungen und BildungsurlaubLassen Sie Ihre AWA-Schulung fördern
Wussten Sie schon? Der deutsche Staat fördert Weiterbildung. Die AWA akzeptiert verschiedene Fördermöglichkeiten, die Sie zur Finanzierung Ihrer Weiterbildung nutzen können. Informieren Sie sich, welche Fördermöglichkeiten für Sie in Frage kommen. Außerdem informieren wir Sie auf dieser Seite über die Möglichkeit, für Ihre AWA-Schulung Bildungsurlaub bei Ihrem Arbeitgeber zu beantragen.
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	KonferenzenKonferenzen der AWA
Die AWA hat in den vergangenen Jahren Konferenzen und Summits zu Themen veranstaltet, die bei Wirtschaftsbeteiligten und Gesetzgebern (Stichwort Unionszollkodex) für Diskussionsstoff gesorgt haben. Einen Rückblick auf diese Veranstaltungen finden Sie hier.



Aktuelle Konferenzen
7. International VAT Summit 2024
Konferenzrückblick
Exportkontrolle Update 2022
International VAT Summit 2021
International VAT Summit 2020
AWA-Außenwirtschaftskonferenz 2020 
Umsatzsteuer-Jahreskonferenz 2019
International VAT Summit 2019
AWA-Außenwirtschaftskonferenz 2019









	Inhouse Trainings	Schulungen vor Ort
Wenn Sie ein Inhouse Training bei der AWA buchen, kommen wir in Ihr Unternehmen und schulen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort zu einem Thema Ihrer Wahl. Haben Sie Fragen zu den Inhouse Trainings der AWA? Wir beraten Sie gerne – von der ersten Anfrage über die Buchung bis hin zur Durchführung und Nachbereitung.
Download Info-Flyer 



Vorteile der AWA Inhouse Trainings
	Training vor Ort in Ihrem Unternehmen
	Maßgeschneidertes Programm
	Vertrauliche Atmosphäre
	Teambuildiung
	Volle Flexibilität
	Feste Ansprechpartner






	AblaufVom Erstgespräch zur Inhouse-Schulung
Bis eine Inhouse-Schulung in Ihrem Unternehmen durchgeführt werden kann, sind verschiedene Schritte notwendig. Von der Anfrage, über das Erstgespräch und die Erstellung eines maßgeschneiderten Angebots, die Trainingsvorbereitung bis hin zur Durchführung des Trainings: Wir unterstützen Sie bei jedem Schritt der Trainingsplanung.  



Ihre Wünsche und Anforderungen

Flexibilität und Individualität stehen bei Ihrer Inhouse-Schulung im Zoll- und Außenwirtschaftsrecht ganz klar im Vordergrund: Ihre Mitarbeitenden sollen den größtmöglichen praktischen Nutzen aus der Schulung ziehen. Eine enge Zusammenarbeit mit Ihnen im Vorfeld des Trainings ist uns daher sehr wichtig und die Basis für ein optimales Trainingsergebnis.





	AnfrageEntwickeln Sie mit uns Ihr Inhouse Training
Um eine Inhouse-Schulung optimal planen und durchführen zu können, bedarf es einer guten Organisation. Zunächst ermitteln wir gemeinsam mit Ihnen anhand einer Checkliste Ihre Schulungsschwerpunkte. Hier gelangen Sie zur Inhouse Checkliste.




Wir beraten Sie gerne
Unser Team für Inhouse Trainings freut sich auf Ihre Anfrage, telefonisch unter +49.251.83 275 88 oder per E-Mail an inhouse@awa-seminare.de. Wir unterstützen Sie gerne bei allen Fragen rund um die AWA Inhouse Trainings.









	Fernlehrgänge	Berufsbegleitende Weiterbildung
Sie arbeiten in den Bereichen Im- und Export, Zoll oder Logistik und suchen eine berufsbegleitende Weiterbildung? Mit den ZFU- zertifizierten Fernlehrgängen der AWA sind Sie zeitlich und örtlich flexibel – für eine optimale Vereinbarkeit von Beruf und Weiterbildung!
Download Info-Flyer 



ZFU-Zertifizierung
Exportkontrolle, Zollpraxis, Umsatzsteuer oder Compliance, Zollstrafrecht und Zollsanktionen: Die Fernlehrgänge der AWA sind von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) anerkannt und zertifiziert.
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	ExportkontrolleExporte sicher abwickeln
Der AWA-Fernlehrgang Exportkontrolle macht Sie mit den komplexen Regelungen für die Ausfuhr von gelisteten und nicht gelisteten Gütern vertraut. Ein Schwerpunkt liegt auf dem nicht zu unterschätzenden US-Exportkontrollrecht.
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Download Info-Flyer 





	ZollpraxisFit für die tägliche Zollpraxis
Der AWA-Fernlehrgang Zollpraxis vermittelt Ihnen das Know-how für eine schnelle und korrekte Abwicklung aller Zollformalitäten. Ein wesentlicher Schwerpunkt des Fernlehrgangs ist das Recht des Unionszollkodex (UZK).
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Download Info-Flyer 





	UmsatzsteuerUmsatzsteuer endlich verständlich
Im Handel mit Drittländern sind fundierte Kenntnisse der umsatzsteuerlichen Regelungen unerlässlich. Der Fernlehrgang Umsatzsteuer bietet Ihnen einen Einstieg in die Praxis der umsatzsteuerlichen Behandlung von Lieferungen und sonstigen Leistungen im grenzüberschreitenden Warenverkehr.
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Download Info-Flyer 





	Compliance, Zollstrafrecht und ZollsanktionenChancen nutzen und Risiken beherrschen
Der AWA-Fernlehrgang Compliance, Zollstrafrecht und Zollsanktionen vermittelt Ihnen eine sichere Basis für das Risikomanagement bei der Abwicklung von Zollformalitäten.
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Download Info-Flyer





	moodle LernplattformLernen mit moodle
Mehr Lernerfolg durch E-Learning: Mit der Online-Lernplattform moodle und dem Lehrgangs-Chat bieten wir Ihnen Diskussionsforen, die eine intensive Kommunikation mit den anderen Fernlehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern und dem Dozententeam ermöglichen. Über den Gastzugang können Sie sich einen ersten Eindruck verschaffen.



Was ist moodle?
Moodle ist eine Open Source Software, mit der die Entwicklung und Durchführung von internetbasierten Kursen unterstützt und ermöglicht wird. Nutzen Sie die Vorteile des online-gestützten Lernens!
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	Masterkurse	Masterkurs
Die AWA bietet einen Online-Masterstudiengang im Zollrecht an. Der englischsprachige Master of Customs, Taxation and International Trade Law (MCA) vermittelt die internationalen Standards für den grenzüberschreitenden Warenverkehr.



Kundenstimme
„Der MCA hat mir das Zollrecht in seiner ganzen Breite vermittelt, von völkerrechtlichen Regelungen wie dem GATT bis zum europäischen Zollrecht und seinen Besonderheiten. Das kommt mir in meinem beruflichen Alltag in meiner Rolle als Globaler Prozessverantwortlicher für Zollprozesse sehr zugute. So kann ich unterschiedliche Anforderungen im globalen Handel besser deuten, intern für andere Fachabteilungen übersetzen, aber manche Anforderungen auch kritisch hinterfragen.“
Thomas Huelskramer
 GPO Customs Management
 Bayer AG





	Master of Customs, Taxation and International Trade Law (MCA)Online-Masterstudiengang im Zollbereich
Der Online-Studiengang Master of Customs, Taxation and International Trade Law (MCA) vermittelt die internationalen Standards für den grenzüberschreitenden Warenverkehr.









	Service	Expertenwissen online
Neben dem umfangreichen Fort- und Weiterbildungsangebot zu Themen der Außenwirtschaft bietet die AWA mit den AWA-News, dem AWA-Newsletter, den Merkblättern und weiteren Medien einen schnellen, aktuellen und umfassenden Informationsservice an. Verpassen Sie keine wichtigen News aus der Außenwirtschaft mehr!



Newsletteranmeldung
Die AWA Global News und die AWA Service News informieren Sie regelmäßig über die aktuellsten Fachnews sowie die Seminar- und Veranstaltungstipps der AWA.







	NewsletterAußenwirtschaft: Wissen, was wichtig ist.
Fast täglich veröffentlichen deutsche Behörden wie die Bundeszollverwaltung oder das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle wichtige Informationen zum Außenwirtschaftsrecht, die Wirtschaftsbeteiligte kennen sollten. Hinzu kommt das Recht der Europäischen Union. Der AWA-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden.  



Newsletteranmeldung
Die „AWA Global News” und die „AWA Service News” informieren Sie regelmäßig über die aktuellsten Fachnews sowie die Seminar- und Veranstaltungstipps der AWA.







	NewsDer AWA-Newsletter als Newsfeed
Sie möchten den AWA-Newsletter nicht abonnieren, aber trotzdem keine Neuigkeiten aus der Außenwirtschaft verpassen? Informieren Sie sich alternativ in unseren Newsbeiträgen, die auch ein Archiv vergangener Newsletter-Beiträge darstellen.



Neue Newsbeiträge
Abgabefrist für ersten CBAM-Bericht erneut verlängert
Datum: 13.03.2024
US-(Re-)Exportkontrollrecht: „Compliance Note“ von US-Behörden
Datum: 11.03.2024
PEM: Verwendung elektronischer Warenverkehrsbescheinigungen
Datum: 08.03.2024
 
 





	AW-GlossarAWA-Außenwirtschaftslexikon
In der Außenwirtschaft sind Abkürzungen an der Tagesordnung. Hinzu kommen Begriffe und Erläuterungen, die gerade Einsteigern in den Bereichen Zoll, Exportkontrolle und Umsatzsteuer nicht immer geläufig sind. Unser Außenwirtschaftsglossar soll hier Abhilfe schaffen.  
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	MerkblätterWissen zum Download
Die Merkblätter der AWA sind nützlich, um sich in kurzer Zeit einen Überblick über die Regelungen zu bestimmten außenwirtschaftlichen Themen zu verschaffen oder um dieses Wissen mit Kolleginnen und Kollegen zu teilen.
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	Info-VideosInfo-Videos
Die kurzen und informativen Info-Videos der AWA AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE GmbH geben Ihnen einen kompakten ersten Überblick über verschiedene außenwirtschaftliche Themen, mit denen Sie sich als im Im- und/oder Export tätiger Wirtschaftsbeteiligter früher oder später beschäftigen sollten.
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	ExpertenwissenExpertenmeinung gefragt
Regelmäßig publizieren Dozentinnen und Dozenten der AWA Fachbeiträge zu aktuellen außenwirtschaftlichen Themen in den Medien und geben in Interviews ihre Einschätzung zu außenwirtschaftlichen Fragen ab. Einige Medienausschnitte finden Sie hier.
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	JobbörseJobs in der Außenwirtschaft
Sie sind auf der Suche nach einer passenden Stelle in der Außenwirtschaft oder möchten selbst eine Stelle anbieten, weil Sie geeignete Bewerberinnen und Bewerber suchen? Nutzen Sie die AWA-Jobbörse als Plattform, um Ihr Ziel zu erreichen.  



Die AWA sucht



Teamassistenz (m/w/d)
Verfügbarkeit: ab sofort
 Einsatzort: Münster
 Eingestellt: 03.11.2023






	InfomaterialInfomaterial anfordern
Sie möchten sich über das Aus- und Weiterbildungsangebot der AWA informieren? Dann bestellen Sie jetzt kostenlos Informationsmaterial.
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	Über uns	Mehr wissen. Mehr erreichen.
Nach welchen Grundsätzen handelt die AWA? Was treibt uns an? Welche guten Gründe sprechen für eine Zusammenarbeit mit uns? Unter diesem Menüpunkt erfahren Sie mehr über die AWA AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE. Neben interessanten Informationen und Eckdaten finden Sie hier auch die „AWA-Insights”, die einen „Blick hinter die Kulissen" ermöglichen.
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	TeamHaben Sie Fragen? Wir sind für Sie da.
Das AWA-Team berät Sie gerne und unterstützt Sie bei der Auswahl und Planung Ihrer Weiterbildung. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
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	StandorteDie AWA in Deutschland
Münster (Westf.) und München – in diesen beiden Städten ist die AWA jeweils mit einem Tagungszentrum vertreten. Wo sonst in Deutschland Seminare der AWA stattfinden, erfahren Sie hier.
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	Österreich und SchweizAWA AUSTRIA und AWA SUISSE
Auch in Österreich und der Schweiz bietet die AWA Schulungen zum Zoll- und Exportkontrollrecht an. Unter den Marken AWA AUSTRIA und AWA SUISSE vermitteln wir Wissen, das speziell auf die jeweiligen nationalen Gegenheiten zugeschnitten ist.
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AWA-Webinare





	TagungszentrumRaum für Ihre Veranstaltung
Sie suchen Veranstaltungsräume in bester Lage? An unserem Standort in München bieten wir Ihnen die passende Location für Ihre Tagungen, Meetings und Seminare. 
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	ZertifizierungZertifizierte Schulungs- und Servicequalität
Die AWA AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE ist nach DIN ISO 29993:2017 durch den TÜV Nord zertifiziert.



DIN ISO 29993:2017
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	KooperationenStarkes Netzwerk in der Außenwirtschaft
Universitäten, Beratungsunternehmen, Medienpartner – die AWA verfügt über ein umfangreiches Netzwerk und vor allem über wissenschaftliche Expertise, die in unsere Schulungen einfließt. Hinzu kommen Medienpartnerschaften. Aktuelle Fachliteratur ist nur einer von vielen Vorteilen, von denen Sie als Teilnehmende an AWA Fort- und Weiterbildungen profitieren.
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	AWA InsightsInteressantes aus der AWA
Die AWA-Insights bieten Ihnen einen Blick hinter die Kulissen: Hier erfahren Sie mehr über unseren Arbeitsalltag, lernen das AWA-Team kennen oder erfahren, wie viel Schokolade jährlich in den Pausen der AWA-Seminare verzehrt wird.
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Diese Serie stellt sie vor: Das Team der AWA, fotografiert an prominenten Plätzen in Münster.





	Firmengeschichte
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UZK-Konferenz 2015UZK-Konferenz 2015
Veranstaltungsrückblick





Am 28. und 29. September 2015 fand in der Aula des Schlosses zu Münster die Unionszollkodexkonferenz statt, veranstaltet von der AWA AUSSENWIRTSCHAFTS AKADEMIE. Die UZK-Konferenz stand unter dem Motto „Status – Meilensteine – Perspektiven“. Vertreterinnen und Vertreter der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Bundesfinanzministeriums sowie aus der Wirtschaft diskutierten intensiv die Vor- und Nachteile des am 01.05.2016 in Kraft getretenen Unionszollkodex. „Großer Wurf oder Mogelpackung?“ – Die Meinungen zum UZK polarisierten.
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Die Referenten/-innen und Diskussionsleiter der UZK-Konferenz mit AWA Geschäftsführer Matthias Merz (2. Reihe, links).



[image: Gruppenbild Referenten]




 
 
(v.l.n.r.) Prof. Hans-Michael Wolffgang mit Ministerialdirektor Julian Würtenberger, Prof. Dr. Cornelia Denz, Dr. Andreas Schwab und AWA Geschäftsführer Matthias Merz.
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Die UZK-Konferenz der AWA fand in der Aula des Schlosses zu Münster statt.
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Begrüßte Gäste aus ganz Deutschland: Prof. Dr. Hans-Michael Wolffgang, Leiter der Abteilung für Zölle und Verbrauchsteuern an der Universität Münster.
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Blick von der Aula-Empore ins Publikum.
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Neben Fachvorträgen konnten die Gäste der UZK-Konferenz auch Münster genießen.
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Prof. Dr. Peter Witte von der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung (l.) mit Nadja Kammerzell, Zollattaché in der Ständigen Vertretung in Brüssel, und Diskussionsleiter Prof. Dr. Reginhard Henke.
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Prof. Dr. Peter Witte: „Der Schwung des UZK scheint teilweise weg zu sein.“
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„Wo stehen wir in Brüssel?“ Diese Fragen beantwortete Nadja Kammerzell, Zollattaché in der Ständigen Vertretung in Brüssel.
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Ministerialdirektor Julian Würtenberger: „Mit dem UZK muss ein Regelwerk geschaffen werden, das rechtlich sauber und handhabbar ist.“



[image: Zwei Männer am Rednertisch]




 
 
Dr. Andreas Schwab (l.), Mitglied des Europäischen Parlaments, und Prof. Dr. Hans-Michael Wolffgang.
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Dem UZK skeptisch gegenüber stand Reinhard Fischer von der Deutschen Post DHL Group.
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Birgit Reiser, EU-Kommission, Generaldirektion Steuern und Zollunion stellte den EU-Kompetenzrahmen für den Zoll im Kontext des UZK vor.
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Stefan Wesp, Oberamtsamt im BMF, sagte in Bezug auf das Automatisierte Tarif- und Lokale Zollabwicklungssystem (ATLAS), dass es „massive Neuerungen“ geben werde, aufgrund der gestiegenen Qualitätsanforderungen durch den UZK.
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Wolfgang Herdegen von der Bundesfinanzdirektion Südost: „Mit ATLAS haben wir ein gutes und belastbares System, das seine hohe Qualität auch unter dem UZK halten, wenn nicht sogar verbessern wird.“
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Zimmermann: „Wir sehen den UZK als Chance, um unsere Vorgehensweise in ATLAS zu überdenken.“
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Blick ins Publikum.
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Diskussionsleiter Prof. Dr. Hans-Michael Wolffgang.
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Auch die AWA war mit einem Stand auf der UZK-Konferenz vertreten.
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Neben wertvollen Informationen zum UZK bot die Konferenz außerdem Möglichkeit, alte Kontakte zu vertiefen und neue zu knüpfen.
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Prof. Dr. Peter Witte von der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung referierte u.a. über die Neuerungen, die der UZK für den AEO mit sich bringen wird.




„Der Übergang in das neue Recht soll ein sanfter, kein abrupter sein.“
Dr. Andreas Schwab, Mitglied des Europäischen Parlaments, erläuterte in seinem Vortrag den UZK-Gesetzgebungsprozess aus Sicht des Europäischen Parlaments. Am Ende seien laut Dr. Schwab nicht alle Vorschläge berücksichtigt worden, für die sich das Parlament und die betroffenen Unternehmen eingesetzt hätten. Bei dem Gesetzgebungsprozess herrsche ein Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und Vereinfachung, das oft zu Gunsten der Sicherheit entschieden werde, betonte Schwab. Dennoch hält der Sprecher der EVP-Fraktion den UZK für einen akzeptablen Kompromiss. Er nannte diesbezülich einige Beispiele: „Der Status des Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten soll mit dem zukünftigen Zollkodex wesentliche Vereinfachungen erhalten. Außerdem konnten wir einen Teilerfolg bei den nichtpräferenziellen Ursprungs- und Listenregeln erreichen. So wird die Einführung von Listenregeln auf diejenigen Wirtschaftszweige beschränkt bleiben, die sich selbst für ihre Einführung ausgesprochen haben. Weniger erfolgreich ist das Thema der Eigenkontrolle. Zur Debatte stand in diesem Zusammenhang beispielsweise, dass Waren in periodischen Anmeldungen sofort freigegeben werden können. Dieser, aus meiner Sicht unbürokratische Vorschlag, ist allerdings auf den letzten Metern gescheitert. Mit Blick auf den sechsstelligen HS-Code ist es gelungen, die Kommission zumindest von einer verlängerten Übergangsfrist bis zum Jahr 2019 zu überzeugen.“

Julian Würtenberger, Ministerialdirektor beim Bundesministerium der Finanzen (BMF), sprach auf der Konferenz zum Unionszollkodex über den UZK-Gesetzgebungsprozess aus Sicht der Bundesrepublik Deutschland als Mitglied des Rates: „Dadurch, dass der Modernisierte Zollkodex gescheitert ist, lastet auf uns ein großer Druck mit dem ‚Recast‘ zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen. Mit dem UZK muss ein Regelwerk geschaffen werden, das rechtlich sauber und handhabbar ist. Diese Aufgabe ist mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden. 60.000 Bewilligungen müssen neu bewertet werden. Das erfordert ein höchstes Maß an Flexibilität, auch nach dem 1. Mai 2016. Wir werden nur das von Ihnen verlangen, was machbar ist. Denn unsere Aufgabe ist es nicht nur, das neue Regelwerk durchzusetzen, sondern auch, den Im- und Export am Leben zu halten. Der Übergang in das neue Recht soll ein sanfter, kein abrupter sein.“
Mit dem Inkrafttreten des UZK werden die Zollverwaltungen aller EU-Mitgliedsstaaten verpflichtet, auf die elektronische Abfertigung von Gütern umzustellen. Bis 2020 greifen Übergangsregelungen, danach ist die Kommunikation via IT-System für die Wirtschaftsbeteiligungen und Zollverwaltungen aller Mitgliedsländer bindend. In einer Diskussionsrunde mit Dr. Schwab und Ministerialdirektor Würtenberger war es vor allem eine Äußerung von Moderationsleiter Prof. Dr. Hans-Michael Wolffgang, die für Diskussionsstoff sorgte. Prof. Dr. Wolffgang formulierte die ambitionierte Aussage, dass es derartige IT-Strukturen nach seiner Meinung europaweit nie geben werde.
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 Wo stehen wir in Brüssel? Wieweit sind die Arbeiten bisher fortgeschritten? Wie geht es weiter? – Diese Fragen beantwortete Nadja Kammerzell, Zollattaché in der Ständigen Vertretung in Brüssel. Kammerzell sagte, dass viele Vorschriften zum 1. Mai 2016 noch nicht angewendet werden können. Die Gründe hierfür seien vielseitig: Zum einen läge es an der fehlenden IT und dem hierfür gewährten Übergangszeitraum, aber auch an der Tatsache, dass alle Bewilligungen neu bewertet werden müssten. Deswegen werde es umfangreiche Übergangsvorschriften geben, um Verwaltung und Wirtschaft einen „soften Übergang“ zu ermöglichen, so Kammerzell. Unter anderem ging Kammerzell auf die Sonderregelungen ein: „Sonderregelungen gelten bei bestimmten Bewilligungen, bei denen man sich darauf geeinigt hat, diese nicht neu zu bewerten. Das gilt z. B. beim Ermächtigten Aus-führer, der nicht neu bewertet werden muss und bei Bewilligungen zur Verwaltung von Vormaterialien. Auch Verbindliche Auskünfte behalten erstmal ihre Gültigkeit, sind aber ab dem 1. Mai 2016 bindend.“




Verliert der UZK an Schwung?
In seinem Vortrag „UZK – Paradigmenwechsel“ ging Prof. Dr. Peter Witte von der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung auch auf Neuerungen ein, die der Unionszollkodex für den Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (Authorised Economic Operator/AEO) mit sich bringt. Laut Witte sei ein Punkt, der bislang in Diskussionen zum UZK untergegangen sei, die Gesamtsicherheit. Wenn man diese reduzieren wolle, müsse man AEO-C sein, so Witte. Denn der AEO-C sei zahlungsfähig und werde permanent im Rahmen des Monitorings überwacht. Wittes Fazit zum UZK: „Die weit aufgesperrten Tore, die der modernisierte Zollkodex und der UZK vorgesehen haben, werden in den delegierten Rechtsakte (DA) und dem Durchführungsakt (IA) verengt, teilweise sogar geschlossen. Der Schwung des UZK scheint teilweise weg zu sein. Man traut scheinbar im Moment dem Reformreifer nicht mehr. Meine Hoffnung ist trotzdem, dass wir gemeinsam nach vorne schauen.“




 Dem UZK skeptisch gegenüber steht Reinhard Fischer von der Deutschen Post DHL Group. Der Vice President Global Customs & Export Control Office beleuchtete die Auswirkungen des UZK aus Sicht der Dienstleister. Seiner Meinung nach ist die Beteiligung der Wirtschaft an der Entwicklung der neuen Rechtsvorschriften verbesserungswürdig. Außerdem seien die organisatorischen Abläufe in Brüssel nicht transparent genug und die Vorteile für den AEO blieben übersichtlich. Die (zusätzlichen) Anforderungen an die elektronische Voranmeldung würden zu einer immer höheren Belastung und Verzögerung in der Supply Chain führen, kritisierte Fischer darüber hinaus.

 Über die Auswirkungen des UZK aus Sicht der gewerblichen Wirtschaft referierte Bernd Stadtler, Leiter Zoll bei der Hugo Boss AG, Metzingen. In Stadtlers Augen entstehen durch den UZK kaum Vorteile für die gewerbliche Wirtschaft: „Aus meiner Sicht bringt der UZK keine Straffung der Vorschriften, keine größere Rechtssicherheit, weder für die Wirtschaft noch für die Zollbeamten. Die Vereinfachungen halten sich in Grenzen. Das größte Problem ist, dass die Rechtssituation katastrophal unübersichtlich ist.“




Lieferkettensicherheit, Risikoanalyse und Herausforderungen für ATLAS
„Sicherheit der Lieferkette (Luftfrachtsicherheit und AEO)“ lautete der Vortragstitel von Dr. Annegret Rohloff, Beauftragte für Lieferkettensicherheit in der EU Kommission. Mit Blick auf den AEO-C wies Rohloff auf eine wichtige Änderung hin: „Für den AEO-C müssen praktische oder berufliche Befähigungen nachgewiesen werden. Man muss mindestens drei Jahre Erfahrung in Zollangelegenheiten belegen oder eine berufliche Befähigung einer Bildungseinrichtung vorlegen können.“

 „Oft konzentriert sich der Warenstrom auf wenige Zollstellen. In der EU finden sich wahre Hot Spots, richtige Vulkane in der Zollabwicklung. In Deutschland sind das z. B. der Hamburger Hafen oder der Frankfurter Flughafen“, referierte Frank Hermann. Der Oberamtsrat am Bundesministerium der Finanzen (BMF) betonte, dass diese „Hot Spots“ eine leistungsfähige Risikoanalyse in Deutschland voraussetzen. Der UZK sehe vor, dass die Risikoanalyse weiter ausgebaut werden müsse. Ein EU-Aktionsplan verfolge verschiedene Ziele, um das Risikomanagement und die Sicherheit der Lieferkette zu verbessern, so Hermann. Dazu gehörten u.a. die Verbesserung der Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs der EU-Zollverwaltungen mit anderen beteiligten Behörden und der Kommission sowie die Nutzung des Potenzials der internationalen Zusammenarbeit im Zollwesen. Die Ziele des Aktionsplans würden z.B. in den Entwürfen des Implementierten und des Delegierten Rechtsaktes berücksichtigt.

Birgit Reiser, EU-Kommission, Generaldirektion Steuern und Zollunion, stellte den EU-Kompetenzrahmen für den Zoll im Kontext des UZK vor: „Ziel des EU-Kompetenzrahmen ist die Harmonisierung des Zollbetriebs, verbesserte Leistungsstandards und eine flexible Anwendbarkeit. Der Unionszollkodex ist im EU-Kompetenzrahmen abgebildet. Der EU-Kompetenzrahmen Zoll richtet sich an die öffentliche Verwaltung und private Unternehmen sowie an Fachleute und Anbieter qualifizierter Weiterbildungen, die ihre Lern- und Fortbildungsprogramme an die für die gesamte EU vereinbarten Kompetenzanforderungen anpassen.“

Stefan Wesp, Oberamtsrat im BMF, sagte in Bezug auf das Automatisierte Tarif- und Lokale Zollabwicklungssystem (ATLAS), dass es „massive Neuerungen“ geben werde, aufgrund der gestiegenen Qualitätsanforderungen durch den UZK. Wolfgang Herdegen von der Bundesfinanzdirektion Südost sagte über ATLAS und den UZK: „Mit ATLAS haben wir ein gutes und belastbares System, das seine hohe Qualität auch unter dem UZK halten, wenn nicht sogar verbessern wird. Was den ersten Mai betrifft, wird es, zumindest was ATLAS angeht, keine Katastrophe geben.“ Die Auswirkungen des UZK auf ATLAS seien nicht abschätzbar, weder inhaltlich, noch terminlich, referierte Stefan Zimmermann, der seit fast 20 Jahren im Auftrag des Bundesfinanzministeriums für die fachliche Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen im Projekt ATLAS verantwortlich ist. Trotz der Planungsunsicherheit könne man sagen, dass ATLAS auf den UZK vorbereitet sei. Zimmermann: „Wir sehen den UZK als Chance, um unsere Vorgehensweise in ATLAS zu überdenken. Das betrifft unsere Projektstrategien, Konzepte und Methoden. ATLAS kann ein Best-Practice-Beispiel für die Wirtschaft und andere Mitgliedstaaten sein.



[image: Publikum und Referententisch] ATLAS im UZK sorgte für Diskussionsstoff. 









Fazit: Viele Wirtschaftsbeteiligte stehen dem Unionszollkodex noch skeptisch gegenüber. Vor allem die unübersichtliche Rechtslage sorgt für Verwirrung und teilweise Enttäuschung. Vertreter der Wissenschaft haben zwar zum Teil auch ihre Bedenken hinsichtlich des UZK, das betrifft vor allem die einheitlichen IT-Systeme, allerdings appellierten sie auch, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und die Chancen des UZK zu nutzen. Vertreterinnen und Vertreter der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments und des BMF sind sich der Herausforderungen des UZK bewusst. Sie betonten den Willen, einen „soften“ Übergang des neuen Rechts zu ermöglichen und keinen „harten Umbruch“. Die Vortragenden unterstrichen die Notwendigkeit, sich mit den komplexen Regeln auseinanderzusetzen.
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